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Zweckverband für Abfallbeseitigung 
Der Verbandsvorsteher 

 
 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung für das Haushaltsjahr 2010 

 
1. Haushaltssatzung 

 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung mit Beschluss vom 17. Dezember 2009 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes vor-
aussichtlich anfallenden Erträge und notwendigen Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leis-
tenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge mit  28.040.400 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  28.040.400 EUR 
 
im Finanzplan mit 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf  28.040.400 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  27.957.800 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  0 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  219.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
5.000.000 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

entfällt 
 
 



 166

§ 7 
 
 

Die vorläufige Verbandsumlage für das Haushaltsjahr wird gem. § 16 Abs. 2 Satz 1 der Zweckverbandssatzung 
auf 26.386.500 EUR festgesetzt. Sie ist von den Mitgliedern des Verbandes entsprechend dem Verteilungsmaß-
stab nach § 16 Abs. 1 Zweckverbandssatzung aufzubringen. 
 
 

§ 8 
 

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen sowie 
die Ein- und Auszahlungen der Produkte 011/001/001 (Ver- und Entsorgung Abfallbeseitigung) und 016/001/001 
(Allgemeine Finanzwirtschaft Abfallbeseitigung) als gegenseitig deckungsfähig erklärt und zu einem Budget zu-
sammengefasst. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Die Differenz aus der Summe der 
Aufwendungen und der Summe der Erträge ist verbindlich. 
 
Innerhalb des Budgets dienen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge zur Deckung von  Mehraufwendungen. 
Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landrat des Märkischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde, Lüdenscheid hat am    23. De-
zember 2009 die von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung für das Haushalts-
jahr 2010 festgesetzte Verbandsumlage in Höhe von 26.386.500 EUR gem. § 19 Abs. 2 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV NW S. 
621) genehmigt.  

 
 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat des Märkischen Kreises 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schreiben vom 17. Dezember 2009 angezeigt 
worden. 
 
Nach § 18 Abs. 1 GkG ist eine öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes nicht erforderlich. 

 
Hinweis  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 

 
c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseiti-

gung vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband für Abfallbeseitigung vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Iserlohn, 18. Januar 2010 
 

 
 
 
 
Scheffler 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk: 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2010 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO aufge-
stellt und dem Verbandsvorsteher zur Bestätigung vorgelegt. 
 
Iserlohn, 17. Dezember 2009 

 
 
 
 
 
Meininghaus 
Geschäftsführer 
 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 2 GO bestätigt. 
 
 
 
 
 
Müller 
Verbandsvorsteher 
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 Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b), so fällt die 
 Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
 

§ 5 
Berücksichtigung des Maßes der Nutzung 

 
1) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche vervielfacht mit 
 a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
 b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
 c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
 d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Vollgeschossen, 
 e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr Vollgeschossen. 
 
2) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der Vollge-

schosse wie folgt: 
 a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.   
 b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 

3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 
 c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe 

geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 
 

Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder zugelassen, so ist 
diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzuläs-
sige Gebäudehöhe überschritten werden.    

 
3) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke, für die ein 

Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, sowie 
für Grundstücke, auf denen eine Bebauung nicht zulässig ist, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 

 a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl 
der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollge-
schosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abge-
rundet werden. 

 b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

 c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt werden können, 
werden zwei Vollgeschosse zugrunde gelegt. 

 d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, wird ein Vollge-
schoss zugrunde gelegt. 

 
§ 6 

Berücksichtigung der Nutzungsart 
 

Die nach §§ 4 und 5 festgelegten Faktoren (oder Verteilungseinheiten) werden 
 a) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und Industriege-

bieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe. 
 b) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nut-

zung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist. 
 c) um 0,5 erhöht bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, die 

gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, 
Post-, Bahn- und Krankenhausgebäuden), wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen 
überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsäch-
lich so genutzte Fläche als Geschossfläche. 

 d) um 0,5 ermäßigt bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 
Weise genutzt werden können (z. B. Kirchengrundstücke, Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Frei-
bäder, Dauerkleingärten oder private Grünanlagen). 
 

§ 7 
Abschnitte von Anlagen 

 
Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Anlage kann der Aufwand selbständig ermittelt und erhoben wer-
den. 
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§ 8 

Entstehung der Beitragspflicht 
 

Die Beitragspflicht entsteht mit der  
a) endgültigen Herstellung der Anlage. 
b) endgültigen Herstellung des Abschnittes gemäß § 7. 

 
§ 9 

Beitragspflichtige 
 
1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Mehrere Eigentümer eines Grundstückes sind Gesamtschuldner. 
 
2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberech-

tigte. 
 

§ 10 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

 
§ 11 

Entscheidung durch den Bürgermeister 
 

Die Entscheidung über die Abrechnung eines bestimmten Abschnittes einer Anlage wird dem Bürgermeister 
übertragen. 
 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.08.2007 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Menden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergeben. 
 
Menden, 09.02.2010 
 
gez. Fleige 
Bürgermeister 
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Einzelsatzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 

für die (nachmalige) Herstellung/Verbesserung der Beleuchtungseinrichtung  
in der Straße „Horlecke“ von „Friedrich-Glunz-Straße“ bis „Intzestraße“  

vom 09.02.2010 
 
Der Rat der Stadt Menden hat in seiner Sitzung am 02.02.2010 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514  Nr. 22/2008) und des § 8 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712) (KAG 
NRW), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW.  S. 394  Nr. 18/2009) folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Erhebung des Beitrages 

 
1) Zum Ersatz des Aufwandes für die in Abs. 2 benannte Ausbaumaßnahme bei Anlagen im Bereich von öf-

fentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme den Eigentümern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke erwachsenden wirtschaft-
lichen Vorteile erhebt die Stadt Menden Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 

 
2) Ausbaumaßnahme im Sinne des Abs. 1 ist die (nachmalige) Herstellung/Verbesserung der Beleuchtungs-

einrichtung in der Straße „Horlecke“ von „Friedrich-Glunz-Straße“ bis „Intzestraße“.  
 

§ 2 
Umfang und Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Beitragsfähig ist der Aufwand für die (nachmalige) Herstellung/Verbesserung der Beleuchtungseinrichtung der 
Verkehrsanlage. Nicht beitragsfähig sind die Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung. Der bei-
tragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. 
 

§ 3 
Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand 

 
1) Die Stadt Menden trägt den Teil des Aufwandes, der 

a)  auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinheit entfällt. 
b)  bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 4 ff. auf ihre eigenen Grundstücke entfällt. 
 

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen. 
 
2) Unter Einstufung der Straße „Horlecke“ als Haupterschließungsstraße wird der Anteil der Beitragspflichtigen 

am Aufwand nach Abs. 1 Satz 2 entsprechend dem wirtschaftlichen Vorteil auf 55 % festgesetzt. 
 
3) Im Sinne des Abs. 2 gilt als Haupterschließungsstraße eine Straße, die der Erschließung von Grundstücken 

und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen dient, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraße ist. Hauptverkehrsstraßen im vorbenannten Sinne sind 
Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, 
insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebie-
ten und von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen. 

 
§ 4 

Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 
 

1) Der nach den §§ 2 - 3 ermittelte Aufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke nach deren Flächen ver-
teilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß berücksich-
tigt.    

 
2) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines Be-

bauungsplanes, die nicht insgesamt dem Innenbereich zuzuordnen sind, 
a) die Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze des Grundstückes mit der Anlage und einer im Abstand 

von 40 m dazu verlaufenden Linie. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 
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b) soweit sie nicht an die Anlage angrenzen, die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, die der Anlage 
zugewandt ist und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie.   

 
Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b), so fällt die Li-
nie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
 

§ 5 
Berücksichtigung des Maßes der Nutzung 

 
1) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche vervielfacht mit 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
c)  1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Vollgeschossen, 
e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr Vollgeschossen. 

 
2) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der Vollge-

schosse wie folgt: 
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.   
b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt 

durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 
c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige Hö-

he geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 
 

Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder zugelassen, so ist 
diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzuläs-
sige Gebäudehöhe überschritten werden.    

 
3) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke, für die 

ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, 
sowie für Grundstücke, auf denen eine Bebauung nicht zulässig ist, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 

a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl der 
Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 
Höhe des Bauwerkes geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 

b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken der näheren Um-
gebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt werden können, wer-
den zwei Vollgeschosse zugrunde gelegt. 

d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, wird ein Vollge-
schoss zugrunde gelegt. 

 
§ 6 

Berücksichtigung der Nutzungsart 
 

Die nach §§ 4 und 5 festgelegten Faktoren (oder Verteilungseinheiten) werden 
a) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und Industriegebie-

ten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe. 
b) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nut-

zung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist. 
c) um 0,5 erhöht bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, die 

gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, 
Post-, Bahn- und Krankenhausgebäuden), wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen über-
wiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so 
genutzte Fläche als Geschossfläche. 

d) um 0,5 ermäßigt bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 
Weise genutzt werden können (z. B. Kirchengrundstücke, Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Freibä-
der, Dauerkleingärten oder private Grünanlagen). 

 
§ 7 

Abschnitte von Anlagen 
 
Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Anlage kann der Aufwand selbständig ermittelt und erhoben wer-
den. 
 

§ 8 
Entstehung der Beitragspflicht 
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Die Beitragspflicht entsteht mit der  
a) endgültigen Herstellung der Anlage. 
b) endgültigen Herstellung des Abschnittes gemäß § 7. 
 

§ 9 
Beitragspflichtige 

 
1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Mehrere Eigentümer eines Grundstückes sind Gesamtschuldner. 
 

2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte. 

 
§ 10 

Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 11 
Entscheidung durch den Bürgermeister 

 
Die Entscheidung über die Abrechnung eines bestimmten Abschnittes einer Anlage wird dem Bürgermeister 
übertragen. 
 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.03.2007 in Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Menden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergeben. 
 
Menden, 09.02.2010 
 
gez. Fleige 
Bürgermeister 
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Einzelsatzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 

für die (nachmalige) Herstellung/Verbesserung der Beleuchtungseinrichtung  
in der Straße „Horlecke“ von der Oesebrücke bis „Friedrich-Glunz-Straße“  

vom 09.02.2010 
 
Der Rat der Stadt Menden hat in seiner Sitzung am 02.02.2010 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514  Nr. 22/2008) und des § 8 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712) (KAG 
NRW), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW.  S. 394  Nr. 18/2009) folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Erhebung des Beitrages 

 
1) Zum Ersatz des Aufwandes für die in Abs. 2 benannte Ausbaumaßnahme bei Anlagen im Bereich von öf-

fentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme den Eigentümern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke erwachsenden wirtschaft-
lichen Vorteile erhebt die Stadt Menden Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 

 
2) Ausbaumaßnahme im Sinne des Abs. 1 ist die (nachmalige) Herstellung/Verbesserung der Beleuchtungs-

einrichtung in der Straße „Horlecke“ von der Oesebrücke bis „Friedrich-Glunz-Straße“.  
 

§ 2 
Umfang und Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Beitragsfähig ist der Aufwand für die (nachmalige) Herstellung/Verbesserung der Beleuchtungseinrichtung der 
Verkehrsanlage. Nicht beitragsfähig sind die Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung. Der bei-
tragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. 
 

§ 3 
Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand 

 
1) Die Stadt Menden trägt den Teil des Aufwandes, der 

a)  auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinheit entfällt. 
b)  bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 4 ff. auf ihre eigenen Grundstücke entfällt. 
 

  Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen. 
 
2) Unter Einstufung der Straße „Horlecke“ als Haupterschließungsstraße wird der Anteil der Beitragspflichtigen 

am Aufwand nach Abs. 1 Satz 2 entsprechend dem wirtschaftlichen Vorteil auf 55 % festgesetzt. 
 
3) Im Sinne des Abs. 2 gilt als Haupterschließungsstraße eine Straße, die der Erschließung von Grundstücken 

und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen dient, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraße ist. Hauptverkehrsstraßen im vorbenannten Sinne sind 
Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, 
insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebie-
ten und von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen. 

 
§ 4 

Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 
 
1) Der nach den §§ 2 - 3 ermittelte Aufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke nach deren Flächen ver-

teilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß berücksich-
tigt.    

 
2) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines Be-

bauungsplanes, die nicht insgesamt dem Innenbereich zuzuordnen sind, 
a) die Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze des Grundstückes mit der Anlage und einer im Abstand von 

40 m dazu verlaufenden Linie. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Anlage her-
stellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 
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b) soweit sie nicht an die Anlage angrenzen, die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, die der Anlage zu-
gewandt ist und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie.   

  
Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b), so fällt die Li-
nie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
 

§ 5 
Berücksichtigung des Maßes der Nutzung 

 
1) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche vervielfacht mit 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Vollgeschossen, 
e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr Vollgeschossen. 

 
2) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der Vollge-

schosse wie folgt: 
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.   
b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt 

durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 
c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige Hö-

he geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 
 

Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder zugelassen, so ist 
diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzuläs-
sige Gebäudehöhe überschritten werden.    

 
3) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke, für die 

ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, 
sowie für Grundstücke, auf denen eine Bebauung nicht zulässig ist, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 

a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl der 
Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 
Höhe des Bauwerkes geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 

b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken der näheren Um-
gebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt werden können, wer-
den zwei Vollgeschosse zugrunde gelegt. 

d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, wird ein Vollge-
schoss zugrunde gelegt. 

 
§ 6 

Berücksichtigung der Nutzungsart 
 

Die nach §§ 4 und 5 festgelegten Faktoren (oder Verteilungseinheiten) werden 
a) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und Industriegebie-

ten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe. 
b) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nut-

zung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist. 
c) um 0,5 erhöht bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, die 

gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, 
Post-, Bahn- und Krankenhausgebäuden), wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen über-
wiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so 
genutzte Fläche als Geschossfläche. 

d) um 0,5 ermäßigt bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 
Weise genutzt werden können (z. B. Kirchengrundstücke, Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Freibä-
der, Dauerkleingärten oder private Grünanlagen). 

 
§ 7 

Abschnitte von Anlagen 
 
Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Anlage kann der Aufwand selbständig ermittelt und erhoben wer-
den. 
 

§ 8 
Entstehung der Beitragspflicht 
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Die Beitragspflicht entsteht mit der  
a) endgültigen Herstellung der Anlage. 
b) endgültigen Herstellung des Abschnittes gemäß § 7. 
 

§ 9 
Beitragspflichtige 

 
1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Mehrere Eigentümer eines Grundstückes sind Gesamtschuldner. 
 
2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberech-

tigte. 
 

§ 10 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 11 
Entscheidung durch den Bürgermeister 

 
Die Entscheidung über die Abrechnung eines bestimmten Abschnittes einer Anlage wird dem Bürgermeister 
übertragen. 
 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.10.2006 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Menden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergeben. 
 
Menden, 09.02.2010 
 
gez. Fleige 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 145 der Stadt Menden (Sauerland) für den Bereich zwischen Zeppe-
linstraße, Hofeskamp, Walburgisstraße, Schwitter Weg und Kaiserstraße 
 
- Bekanntmachung der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen hat in seiner Sitzung am 28.01.2010 beschlossen, den am 
01.07.1991 gefassten Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 145 der Stadt Menden (Sauerland) 
aufzuheben, da kein städtebauliches Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplans mehr besteht. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der betroffene Bereich ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 

 
 
Menden, 09.02.2010 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
(Fleige)
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Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 
 
 

Hinweis auf die Veröffentlichung der 6. Satzung 
zur Änderung  

der Satzung des Zweckverbandes für Abfallbe-
seitigung vom 17.12.2009 

 
 
Die 6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung vom 
17.12.2009 wurde durch die Aufsichtsbehörde zur 
Kenntnis genommen und im Amtlichen Bekanntma-
chungsblatt – Amtsblatt des Märkischen Kreises 
vom 13.01.2010, Nr. 2, Seite 56 – öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Auf die Veröffentlichung wird von der Stadt Altena 
(Westf.) gem. § 20 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit in der zurzeit gültigen Fassung 
(GkG NRW) hingewiesen. 
 
Altena (Westf.), 11.02.2010 
 
 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 

 
 

Hinweis auf die Veröffentlichung der 11. 
Änderungssatzung vom 17.12.2009 zur Än-
derung der Satzung für den Zweckverband 
Volkshochschule Lennetal vom 12.03.1976 

 
 
Die 11. Satzung zur Änderung der Satzung für 
den Zweckverband Volkshochschule Lennetal 
wurde durch die Aufsichtsbehörde zur Kennt-
nis genommen und am 20.01.2010 im Amtli-
chen Bekanntmachungsblatt – Amtsblatt des 

Märkischen Kreises Nr. 3, Seite 63 - öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Auf die Veröffentlichung wird von der Stadt Al-
tena (Westf.) gem. § 20 Abs. 4 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
zurzeit gültigen Fassung (GkG NRW) hinge-
wiesen. 
 
Altena (Westf.), 11.02.2010 
 
 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 
 

Am Montag, dem 22.02.2010, findet um 17.00 Uhr 
im großen Sitzungssaal des Rathauses, Zimmer 62, 
die  

 
4. Sitzung des Rates der Stadt Altena (Westf.) 

 
 
statt. 

 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
 

I .   Ö F F E N T L I C H E R   T E I L 
 

 
1 Genehmigung der Niederschrift des Rates 

vom 14.12.2009 
 

2 Anfragen der Einwohner 
 

3 Jahresabschluss 2009 
(mündlicher Vortrag) 
 

4 
 

Jahresabschluss 2009 
hier: Ermächtigungsübertragung gem. § 22 
Abs. 2 GemHVO 
 

5 
 

Konjunkturpaket II/Zukunftsinvestitionsgesetz; 
aktueller Sachstand 
 

6 
 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben ge-
mäß § 83 GO NW; 
Zustimmung des Kämmerers zu den über- 
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und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO 
NW in der Zeit vom 01.10.2009 bis 
31.12.2009 (Haushalt 2009) 
 

7 Interkommunale Zusammenarbeit der Ord-
nungsbehörden Altena und  
Nachrodt-Wiblingwerde 
 

8 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen; 
verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2010 
 

9 
 

Audit familiengerechte Kommune 
 

10 Denkmalbereich Knerling 
Abwägung der eingegangenen Anregungen 
und Bedenken und Satzungsbeschluss 
 

11 
 

27. Änderung des Flächennutzungsplans – 
Bereich „Lennestein (Lidl)“ – 
Abwägung der eingegangenen Anregungen 
und Beschluss der Änderung 
 

12 
 

Einrichtung eines Verfügungsfonds für den 
Stadtumbau; 
gemeindliche Richtlinien über die Vergabe 
der Mittel 
 

13 
 

Umbesetzung von Ausschüssen 
 

14 Mitteilungen 
 

15 Anfragen 
 

 
 
 
I I .  N I C H T Ö F F E N T L I C H E R   T E I L 

 
 

1 Genehmigung der Niederschrift des Rates 
vom 14.12.2009 
 

2 
 

Auftragsvergabe: „Umbau der Lenneuferstra-
ße zur Lennepromenade 
- 2. Bauabschnitt“ 
 

3 Altersteilzeit für Beamte 
 

4 Aufwandsentschädigung für die Wehrführung 
 

5 Mitteilungen 
 

6 Anfragen 
 

 
 
 
 
Altena (Westf.), 12. Februar 2010 
 
 
 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 
 

Am Donnerstag, dem 18.02.2010, findet um 17.00 
Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses, Zi. 62, 
eine  

 
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung 

 
 

statt. 
 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
 
I .   Ö F F E N T L I C H E R   T E I L 
 

 
1 Genehmigung der Niederschrift des Aus-

schusses für Stadtentwicklung 
vom 24.11.2009.  
 

2 Stadtumbau und Regionale-Projekte  
Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung 
 

3 Vorläufige Unterschutzstellung der Hausgrup-
pen 
Am Knerling 1-7, 9-15, 17-27 
 

4 Denkmalbereich Knerling 
Abwägung der eingegangenen Anregungen 
und Satzungsbeschluss 
 

5 27. Änderung des Flächennutzungsplans – 
Bereich “Lennestein (Lidl)“ – Abwägung der 
eingegangenen Anregungen und Beschluss 
der Änderung 
 

6  3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 – 
“Lennestein“ - / Beschluss der Offenlegung 
 

7 Einrichtung eines Verfügungsfonds für den 
Stadtumbau /  
Gemeindliche Richtlinien über die Vergabe 
der Mittel 
 

8 Mitteilungen 
 
 

9 Anfragen 
 
 
 
Altena (Westf.), 8. Februar 2010 
 
Josef Auwermann 
Vorsitzender 
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Wahl zum Integrationsrat 2010  
hier: Feststellung des Ergebnisses 
 
I. Der Wahlausschuss für das Wahlgebiet der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung vom 11.02.2010 fol-

gendes Ergebnis der Wahl zum Integrationsrat der Stadt Lüdenscheid vom 07.02.2010 festgestellt: 
  
   Zahl der Wahlberechtigten:   8.646 
   Zahl der Wähler:     856 
   Zahl der ungültigen Stimmen:   16 
   Zahl der gültigen Stimmen:   840 
 
 Die Bewerber haben an gültigen Stimmen erhalten: 
 
 1. Liste der SPD         328  39,05 % 
 2. Nea Demokratia Lüdenscheid ND   135  16,07 % 
 3. Böing, Francesca   Einzelbewerberin 23  2,74 % 
 4. Middelhoff, Semra   Einzelbewerberin 128  15,24 % 

5. Gülec, Kadir   Einzelbewerber 226   26,90 % 
 
Aufgrund des o. a. Ergebnisses setzt sich der Integrationsrat der Stadt Lüdenscheid wie folgt zusammen: 

  
 1. Demir, Ahmet   Liste der SPD 
 2. Tünsmeyer, Barbara  Liste der SPD 
 3. Göbenli, Tan   Liste der SPD 
 4. Yaman, Ismail   Liste der SPD 
 5. Parlakoglou, Filippos  Nea Demokratia Lüdenscheid 
 6. Middelhoff, Semra  Einzelbewerberin 
 7. Gülec, Kadir   Einzelbewerber 
 
II. Gemäß § 14 Abs. 2 der Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Lü-

denscheid vom 08.10.2009 kann von jedem Wahlberechtigten sowie allen Bürgerinnen und Bürgern bin-
nen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Wahlleiter, Rathausplatz 2, 58507 Lü-
denscheid, Einspruch gegen die Wahl eingelegt werden. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift zu erklären. 

 
Lüdenscheid, den 11.02.2010 
Der Wahlleiter 
 
Dzewas 
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Bekanntmachung  
im Auftrag der Bezirksregierung Arnsberg 
 
Wasserwirtschaft 
Antrag der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH auf Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung gem. § 8 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur Entnahme von Wasser aus der Versetalsperre – Wasserwerk  
Treckinghausen 
 
Die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH betreiben seit 1883 die Trinkwassergewinnungsanlage Wasserwerk Tre-
ckinghausen. Das Wasserwerk dient der Versorgung der Städte Lüdenscheid und Werdohl mit Trinkwasser. Das 
Wasserwerk befindet sich nahe der Versetalsperre zwischen den Städten Lüdenscheid und Herscheid in der Ge-
markung Lüdenscheid-Land, Flur 24. 

Um diese Trinkwassergewinnung weiter betreiben zu können, haben die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH eine 
wasserrechtliche Bewilligung gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beantragt. Es wird eine Entnahme von 
8.000.000 m³/a aus der Versetalsperre beantragt. 

Die gem. § 148 Abs. 1 Satz 1 Landeswassergesetz NRW (LWG) erforderliche Auslegung der Planunterlagen wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom  

24. Februar 2010 bis einschließlich 23. März 2010 

bei der Stadt Lüdenscheid, Rats- und Bürgermeisteramt, Rathaus, Rathausplatz 2, 1. Obergeschoss, Zimmer 105 
aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden: 

montags bis donnerstags  von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und  
freitags    von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 

 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis 4 Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist (bis zum 20. April 2010) schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Lüdenscheid, Rats- 
und Bürgermeisteramt, Rathausplatz 2, 58507 Lüdenscheid vorgebracht werden. Innerhalb dieser Frist können 
Einwendungen ebenfalls bei der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 54, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg, 
schriftlich oder zur Niederschrift erklärt werden.  
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen oder die das Verfahren verzögern 
(§ 73 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang 
der Einwendung bis zum Ablauf der oben genannten Frist bei der Stadt Lüdenscheid oder bei der Bezirksregie-
rung Arnsberg. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzugeben. Unle-
serliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. 
 
Die Einwendungsschreiben werden an den Antragssteller zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des 
Einwenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung 
des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind. 
 
Arnsberg, den 28. Januar 2010  Bezirksregierung Arnsberg 
54.01.01.01-962032-38.09    Im Auftrag 
      gez. Simon 
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